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Tatbestand der Endbesteuerung. Ein 
steuerbarer Verlust aufgrund eines 
Forderungsausfalls liegt jedoch erst 
dann vor, wenn endgültig feststeht, 
dass keine (weiteren) Rückzahlungen 
mehr erfolgen. Die bloße Eröffnung ei-
nes Insolvenzverfahrens über das 
Vermögen des Schuldners reicht hier-
für regelmäßig nicht aus. Wird aller-
dings die Eröffnung des Insolvenzver-
fahrens mangels Masse abgelehnt, so 
ist eine Rückzahlung endgültig nicht 
mehr zu erwarten. 
 
Da auch die Übertragung wertloser 
Wirtschaftsgüter ohne Gegenleistung 
zu einem Veräußerungsverlust führt, 

“Über Vergangenes mach Dir keine Sorgen - dem Kommenden wende Dich zu.“ 
(Chinesisches Sprichwort) 
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Liebe Leserin, 
lieber Leser, 
 
der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit 
Urteil vom 24.10.2017 entschieden, 
dass der endgültige Ausfall einer pri-
vaten Darlehensforderung nach Ein-
führung der Abgeltungsteuer zu ei-
nem steuerlich anzuerkennenden 
Verlust führt. 
 
Im aktuellen Fall gewährte ein Ehe-
paar einem Dritten ein mit 5 % ver-
zinsliches Darlehen. Kurz danach 
leistete der Darlehensnehmer keine 
Rückzahlungen mehr und es wurde 
ein Insolvenzverfahren über dessen 
Vermögen eröffnet. Das Ehepaar mel-
dete die noch offene Darlehensforde-
rung zur Insolvenztabelle an und 
machte deren Ausfall als Verlust bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen 
im betreffenden Einkommensteuerbe-
scheid geltend. Das zuständige Fi-
nanzamt erkannte dies nicht an. Der 
hiergegen erhobene Einspruch und 
die nach dessen Abweisung erho-
bene Klage vor dem Finanzgericht 
(FG) blieben erfolglos. Die Revision 

des Ehepaars vor dem BFH jedoch 
hatte Erfolg: Das finanzgerichtliche 
Urteil wurde aufgehoben und die 
Sache an das FG zurückverwiesen. 
 
Ein endgültiger Ausfall einer privaten 
Kapitalforderung führt laut BFH nach 
Einführung der Abgeltungsteuer zu 
einem steuerlich anzuerkennenden 
Verlust. Der BFH begründet seine 
Entscheidung wie folgt: Durch die Ab-
geltungsteuer sollte eine vollständige 
steuerrechtliche Erfassung aller Wert-
veränderungen im Zusammenhang 
mit Kapitalanlagen erreicht werden, 
weshalb die Trennung von Vermö-
gens- und Ertragsebene für Einkünfte 
aus Kapitalvermögen aufgegeben 
wurde. Dies gilt insbesondere für nach 
Einführung der Abgeltungsteuer an-
geschaffte Kapitalanlagen. Aufgrund 
dieses zum 01.01.2009 erfolgten Pa-
radigmenwechsels führt der endgül-
tige Ausfall einer Kapitalforderung zu 
einem steuerlich zu berücksichtigen-
den Verlust. 
 
Die Rückzahlung eines Darlehens er-
füllt somit wie die Veräußerung den 
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steuer verändern. Steuerpflichtige 
sollten bei der Geltendmachung von 
Forderungsverlusten darauf achten, 
dass der BFH einen endgültigen Aus-
fall verlangt und die Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens nicht ausrei-
chend ist. 
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hat der BFH hierbei den Ausfall einer 
Forderung der Rückzahlung gleichge-
stellt. Denn wirtschaftlich kann es 
nicht darauf ankommen, ob der Steu-
erpflichtige die Forderung noch kurz 
vor dem Ausfall zu null veräußert oder 
ob er auf eine Quote hofft und die 
Forderung behält. Beide Fälle führen 
für den Steuerpflichtigen zu einer 
Einbuße an seiner wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit, so dass diese 
gleichermaßen steuerlich berücksich-
tigt werden muss. 
 

Der BFH hat mit seinem Urteil den 
Forderungsausfall der Veräußerung 
gleichgestellt und dem Steuerpflichti-
gen damit den Aufwand abgenom-
men, noch schnell einen Käufer finden 
zu müssen, damit der Verlust geltend 
gemacht werden kann. Inwieweit 
diese Grundsätze auch bei einem For-
derungsverzicht oder etwa dem Ver-
lust aus der Auflösung einer Kapital-
gesellschaft Anwendung finden, ist 
noch offen. Allerdings dürfte sich auch 
die Beurteilung derartiger Verluste 
durch die Einführung der Abgeltung-
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einen geringfügig beschäftigten Arbeit-
nehmer-Ehegatten offensichtlich nicht 
fremdüblich ist. Demnach würde ein 
Arbeitgeber einem familienfremden ge-
ringfügig Beschäftigten regelmäßig kein 
Fahrzeug überlassen, da dieser durch 
eine umfangreiche Privatnutzung des 
Pkw die Vergütung für die Arbeitslei-
stung in unkalkulierbare Höhen steigern 
könnte. 
 

Aufteilung nicht nur zum Schein getrof-
fen wurde, keinen Gestaltungsmiss-
brauch darstellt sowie grundsätzlich den 
realen Wertverhältnissen entspricht und 
wirtschaftlich haltbar erscheint. 
 

· Steht die Entscheidung für den Ab-
bruch des Gebäudes unmittelbar im 
Zusammenhang mit dem Entschluss, 
das Gebäude für eigene Wohnzwecke 
zu nutzen, sind die Abbruchkosten 
nicht abzugsfähig. Sind die Gründe für 
den Abbruch hingegen schon vor der 
Aufgabe der Vermietungsabsicht ent-
standen und ist der Abbruch durch die 
vorherige Vermietung veranlasst, sind 
die Abbruchkosten als Werbungs- 
kosten zu berücksichtigen. 

 

  

Dienstwagen für Ehegatten mit Minijob 
Die steuerliche Anerkennung eines Ehe-
gattenarbeitsverhältnisses setzt voraus, 
dass es ernsthaft vereinbart ist und ent-
sprechend der Vereinbarung tatsächlich 
durchgeführt wird. Die Anforderungen 
an den Nachweis sind hoch. Die vertrag-
liche Gestaltung muss auch unter Frem-
den üblich sein, dem sog. Fremdver-
gleich standhalten. 
 
Das Finanzgericht Köln entschied, dass 
die Überlassung eines Dienstwagens für 
private Zwecke an den Arbeitnehmer-
Ehegatten auch im Rahmen eines ge-

ringfügigen Beschäftigungsverhältnis-
ses üblich sein kann, wenn, wie im ent-
schiedenen Sachverhalt, die gewährte 
Vergütung aus Bar- und Sachlohn nicht 
die Grenzen der Angemessenheit über-
schreitet. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 
 
Hinweis: Der Bundesfinanzhof hat zwi-
schenzeitlich in einem anderen Fall ent-
schieden, dass die Überlassung eines 
Firmenwagens zur privaten Nutzung an 

Aufteilung des Kaufpreises auf Grundstück und Gebäude nach 
Sachwertverfahren auch bei Gebäudewertanteil von nur 40 % 
Wird ein bebautes Grundstück gekauft, 
ist der Kaufpreis auf die anteiligen Werte 
des Grund und Bodens und des Gebäu-
des aufzuteilen, weil die Gebäudeab-
schreibung nur für die auf das Gebäude 
entfallenden Anschaffungskosten gel-
tend gemacht werden kann. Die anteili-
gen Werte können nach der Immobilien-
wertermittlungsverordnung ermittelt 
werden. Diese kennt drei Bewertungs-
verfahren: das Vergleichswert-, das Er-
tragswert- und das Sachwertverfahren. 
 
Bei selbstgenutzten und vermieteten Ei-
gentumswohnungen (im Privatvermö-
gen) sowie Mehrfamilienhäusern wird 
grundsätzlich eine Kaufpreisaufteilung 

nach dem Sachwertverfahren durchge-
führt. Das Finanzgericht Berlin-Bran-
denburg hat entschieden, dass auch bei 
einem Gebäudewertanteil von nur 40 % 
die Aufteilung nach dem Sachwertver-
fahren vorzunehmen ist. Es gibt keinen 
Grundsatz, dass der Gebäudewertanteil 
höher als der Grundstückswert sein 
muss. Der niedrigere Gebäudewertan-
teil kann sich bspw. aus einem beson-
ders großen Grundstück, einem niedri-
gen Baustandard oder dem hohen Ge-
bäudealter ergeben. 
 
Tipp: Wurde der Kaufpreis bereits im 
Kaufvertrag aufgeteilt, muss das Fi-
nanzamt dies akzeptieren, wenn die 

Absetzung für außergewöhnliche Abnutzung und Abbruchkosten 
eines Gebäudes 
Bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung gehört die Absetzung für 
Abnutzung (AfA) zu den steuermindern-
den Werbungskosten. Zweck ist es, die 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
auf die Nutzungsdauer zu verteilen. Die 
Gebäude-AfA bemisst sich i. d. R. nach 
der gewöhnlichen technischen oder wirt-
schaftlichen Abnutzung. Es können je-
doch Umstände eintreten, die zu einer 
außergewöhnlichen technischen oder 
wirtschaftlichen Absetzung führen. Die-
ser besonderen Abnutzung wird durch 
eine außergewöhnliche Absetzung 
(AfaA) Rechnung getragen. Die zusätz-
liche Abschreibung setzt entweder eine 
Substanzeinbuße des Gebäudes oder 

eine Einschränkung seiner Nutzungs-
möglichkeit voraus. 
 
Das Finanzgericht Nürnberg hatte zu 
entscheiden, ob AfaA und Abbruch- 
kosten bei Beendigung der Vermietung 
und beabsichtigter Nutzung des Gebäu-
des für eigene Wohnzwecke als Wer-
bungskosten zu berücksichtigen sind. 
Das Gericht urteilte nach folgenden 
Grundsätzen: 
 
· Ist ein erheblicher Wertverlust eines 

Gebäudes ganz überwiegend durch 
dessen vorherige Vermietung veran-
lasst, kann AfaA geltend gemacht wer-
den. 
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ist ein Arbeitszimmer nicht schädlich. Im 
vorliegenden Fall akzeptierte das Fi-
nanzgericht die Größe des Arbeitszim-
mers, das knapp unter 20 % der Ge-
samtwohnfläche ausmachte. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 
 

· Ist dieser nicht ermittelbar, wird auf die 
ortsübliche Marktmiete ohne Möblie-
rung abgestellt. Ein Möblierungszu-
schlag, der auf Grundlage der linearen 
AfA ermittelt wird, kommt nicht in Be-
tracht. Ebenso wenig ist ein prozentu-
aler Mietrenditeaufschlag anzusetzen. 

 

Hinweis: Seit 2015 gilt statt der Frei-
grenze ein Freibetrag von 110 € je Be-
triebsveranstaltung und teilnehmendem 
Arbeitnehmer für maximal zwei Be-
triebsveranstaltungen jährlich. 

 
  

Keine Spekulationssteuer auf häusliches Arbeitszimmer bei Verkauf 
des selbstgenutzten Eigenheims 
Beträgt der Zeitraum zwischen Anschaf-
fung und Veräußerung eines Grund-
stücks/einer Wohnung nicht mehr als 
zehn Jahre, liegt ein privates Veräuße-
rungsgeschäft vor. Ein Gewinn daraus 
unterliegt der Einkommensteuer (Spe-
kulationssteuer). Das gilt nicht für ein 
Eigenheim, also wenn das bebaute 
Grundstück/die Wohnung seit Anschaf-
fung/Herstellung ausschließlich oder im 
Jahr der Veräußerung und in den beiden 
vorangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurde. 
 
Die Finanzverwaltung geht davon aus, 
dass ein häusliches Arbeitszimmer nicht 

zu Wohnzwecken dient. Damit müsse 
bei einem privaten Veräußerungsge-
schäft der auf das Arbeitszimmer entfal-
lende Veräußerungsgewinn der Besteu-
erung unterworfen werden. 
 
Anders sieht es das Finanzgericht Köln. 
Es hat einem Lehrer Recht gegeben, 
der seine selbstgenutzte Wohnung ver-
kaufte und den auf das Arbeitszimmer 
entfallenden Gewinn versteuern sollte. 
Zumindest im Rahmen der Überschuss-
einkünfte - der Lehrer erzielte Einkünfte 
aus nichtselbständiger Arbeit - und 
wenn eine weit überwiegende Eigennut-
zung der Wohnung im Übrigen vorliegt, 

Eine Wohnungsmiete muss mindestens 
66 % der ortsüblichen Marktmiete betra-
gen, um als voll entgeltliche Vermietung 
anerkannt zu werden. Liegt die verein-
barte Miete darunter, können Vermieter 
entstandene Werbungskosten nur antei-
lig geltend machen. 
 
Wird eine Wohnung möbliert oder teil-
möbliert vermietet, kann es zur Ermitt-
lung der Marktmiete erforderlich sein, für 
die Möblierung einen Zuschlag zu be-
rücksichtigen. 

Der Bundesfinanzhof stellte hierzu fol-
gende Grundsätze auf: 
 
· Sieht der Mietspiegel für die überlas-

senen Gegenstände einen prozentua-
len Zuschlag oder eine Erhöhung des 
Ausstattungsfaktors über das Punkte-
system vor, ist diese Berechnung für 
die marktübliche Vergleichsmiete her-
anzuziehen. 

· Lässt sich dazu dem Mietspiegel 
nichts entnehmen, ist ein am Markt 
realisierbarer Möblierungszuschlag zu 
berücksichtigen. 

Ermittlung der ortsüblichen Marktmiete möblierter Wohnungen 

Anlässlich der Ehrung von Jubilaren 
hatte ein Arbeitgeber die gesamte Be-
legschaft zu einer abendlichen Veran-
staltung eingeladen. Grundsätzlich 
konnten die Arbeitnehmer selbständig 
anreisen. Es bestand jedoch auch die 
Möglichkeit, einen Shuttlebus in An-
spruch zu nehmen. Im Rahmen einer 
Lohnsteuer-Außenprüfung bezog das 
Finanzamt die Kosten für den Bustrans-
fer in die Bemessungsgrundlage des 
den Arbeitnehmern zugewendeten geld-
werten Vorteils ein. Hierdurch über-

schritten die Aufwendungen je Arbeit-
nehmer die 110 €-Freigrenze und führ-
ten damit zur Lohnversteuerung. 
 
Das Finanzgericht Düsseldorf ent-
schied, dass es sich bei den Transfer-
kosten um Aufwendungen für den äuße-
ren Rahmen der Betriebsveranstaltung 
ohne eigenen Konsumwert handelt und 
diese daher nicht in die Berechnung des 
geldwerten Vorteils einzubeziehen sind. 
 

An- und Abreisekosten zu auswärtiger Betriebsveranstaltung sind 
kein geldwerter Vorteil 
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Die nur in einer Summe mitgeteilten 
Kosten und teilweise nicht individuell er-
mittelten Werte sind nicht berücksichti-
gungsfähig. Die Gesamtkosten sind ins-
gesamt durch einzelne Belege lückenlos 
nachzuweisen. Schätzungen, auch Teil-
schätzungen, oder eidesstattliche Versi-
cherungen ersetzen nicht den Beleg-
nachweis. 
 

Hinweis: Zur Frage, ob der gesetzliche 
Zinssatz für Veranlagungszeiträume 
ab 2010 bzw. ab 2012 verfassungsge-
mäß ist, liegen dem Bundesverfas-
sungsgericht bereits Verfassungsbe-
schwerden vor. Über diese wird voraus-
sichtlich noch im Jahr 2018 entschie-
den. 
 

dem Ausstellungsdatum der Rechnung 
ergeben, wenn nach den Verhältnissen 
des Einzelfalls davon auszugehen ist, 
dass die Leistung in dem Monat bewirkt 
wurde, in dem die Rechnung ausgestellt 
wurde. Dabei muss das Finanzamt auch 
ergänzende zusätzliche Informationen 
des Steuerpflichtigen berücksichtigen 
und darf sich nicht auf die Prüfung der 
Rechnung selbst beschränken. 
 

wenn sie unter ungewöhnlichen Verhält-
nissen zustande gekommen sind. Ver-
käufe eines Arbeitgebers an einen Ar-
beitnehmer etwa stellen in der Regel 
keine Veräußerungen im gewöhnlichen 
Geschäftsverkehr dar, da es naheliegt, 
dass das Arbeitsverhältnis Einfluss auf 
die Verkaufsmodalitäten hat. 
 

Anwendung der Fahrtenbuchmethode nur bei belegmäßigem 
Nachweis aller Aufwendungen 

Keine überhöhten Anforderungen an Rechnung für Vorsteuerabzug 

Ein Arbeitnehmer eines Konzerns bean-
tragte im Rahmen seiner Einkommen-
steuererklärung für die private Nutzung 
und für die Fahrten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte mit seinem Dienstwa-
gen die Anwendung der Fahrtenbuch-
methode. Die dem Fahrzeug zuzuord-
nenden Aufwendungen konnte er nicht 
durch einzelne Belege nachweisen. Die 
Fahrzeugkosten des umfangreichen 

Konzernfuhrparks wurden nicht den ein-
zelnen Fahrzeugen direkt zugeordnet, 
sondern im Wege des Umlageverfah-
rens auf alle Fahrzeuge verteilt. 
 
Das Finanzgericht München lehnte die 
Anwendung der sog. Fahrtenbuchme-
thode ab, da der lückenlose Nachweis 
über die für das Fahrzeug entstandenen 
Aufwendungen nicht geführt worden ist. 

Nachzahlungszinsen könnten ab 2015 verfassungswidrig hoch sein 

Ein Ehepaar musste im Jahr 2017 nach 
einer Außenprüfung Einkommensteuer 
nachzahlen. Gleichzeitig setzte das Fi-
nanzamt für den Zeitraum April 2015 bis 
November 2017 Nachzahlungszinsen 
von etwa 240.000 € fest. Das Ehepaar 
legte gegen die Zinsfestsetzung Ein-
spruch ein und beantragte die Ausset-
zung der Vollziehung. 

Der Bundesfinanzhof gab dem Ausset-
zungsantrag statt. Bei summarischer 
Prüfung hatte er für Verzinsungszeit-
räume ab dem Jahr 2015 schwerwie-
gende Zweifel an der Verfassungsmä-
ßigkeit der Zinsregelung. Danach betra-
gen die Zinsen für jeden Monat 0,5 % 
einer nachzuzahlenden oder zu erstat-
tenden Steuer. 
 

Eine Rechnung muss, um zum Vorsteu-
erabzug zu berechtigen, insbesondere 
Angaben zu der dem Leistenden erteil-
ten Steuernummer oder Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer, zur Menge und 
Art (handelsübliche Bezeichnung) der 
gelieferten Gegenstände und zum Um-
fang und zur Art der sonstigen Leistung 
sowie zum Zeitpunkt der Lieferung oder 
sonstigen Leistung enthalten. Entschei-
dend ist, dass die Rechnungsangaben 

es der Finanzverwaltung ermöglichen, 
die Entrichtung der Umsatzsteuer und 
ggf. das Bestehen des Vorsteuerab-
zugsrechts zu kontrollieren. Deshalb 
dürfen keine überhöhten oder unzumut-
baren Anforderungen an die Rechnung 
gestellt werden. 
 
So kann sich z. B. die grundsätzlich er-
forderliche Angabe des Kalendermo-
nats, in dem die Leistung erfolgte, aus 

Erwirbt ein leitender Arbeitnehmer ver-
billigt eine GmbH-Beteiligung, kann dies 
für ihn auch dann zu Arbeitslohn führen, 
wenn nicht der Arbeitgeber selbst, son-
dern stattdessen ein Gesellschafter des 
Arbeitgebers die Beteiligung veräußert. 
Es reicht, dass der Vorteil aus dem ver-
billigten Erwerb dem Arbeitnehmer für 
seine Arbeitsleistung gewährt wird. 
 

Der als Arbeitslohn zu erfassende geld-
werte Vorteil besteht nicht in der über-
tragenen Beteiligung als solcher. Er be-
steht in der Verbilligung, also dem Preis-
nachlass. Die Bewertung des Vorteils 
erfolgt anhand des gemeinen Wertes 
der Beteiligung. Primär ist dieser aus 
Verkäufen abzuleiten, die weniger als 
ein Jahr zurückliegen. Solche Verkäufe 
sind aber dann nicht zu berücksichtigen, 

Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn 
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verhandelt. Insgesamt steht die Wirt-
schaft der ePrivacy-Verordnung gespal-
ten gegenüber. Drei Viertel (79 %) de-
rer, die sich bereits inhaltlich damit aus-
einandergesetzt haben, sagen: Die ePri-
vacy-Verordnung schafft einheitliche 
Wettbewerbsbedingungen für unter-
schiedliche Kommunikationsanbieter. 
Vier von zehn (40 %) meinen, dass 
dadurch der Online-Werbemarkt in Eu-
ropa einbrechen könnte. Und immerhin 
8 % geben bereits jetzt an, dass die e-
Privacy-Verordnung Innovationen ver-
hindere. Mit ihren zahlreichen Sonderre-
gelungen gefährdet der bisherige Ent-
wurf der ePrivacy-Verordnung neue Ge-
schäftsmodelle im Bereich Internet der 
Dinge sowie Künstliche Intelligenz. Aber 
auch Software-Updates und werbeba-
sierte Webseiten könnten dadurch ein-
geschränkt werden. 
 
Zur Privacy Conference veröffentlicht 
Bitkom zwei Datenschutz-Leitfäden, die 
zum Download verfügbar sind. Der Leit-
faden "Machine Learning und die Trans-
parenzanforderungen der DS-GVO" 
analysiert Machine-Learning-Verfahren 
und die Kompatibilität mit den Transpa-
renzpflichten der DS-GVO sowie die 
Rechtsgrundlage, auf deren Basis 
Machine Learning aus datenschutz-
rechtlicher Sicht funktionieren kann. Der 
Leitfaden "ePrivacy und Digital Analytics 
& Optimiziation" beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen der DS-GVO und der 
ePrivacy-Verordnung auf Analysever-
fahren im Bereich Online-Werbung und 
-Marketing. 

S 6) und die Fragen und Antworten zur 
Erstellung und Beurteilung von Sanie-
rungskonzepten nach IDW S 6 werden 
in Heft 8/2018 der IDW Life veröffent-
licht. 
 

Bitkom: Kaum Fortschritt bei der Umsetzung der 
Datenschutz-Grundverordnung 
Vier Monate nach Fristablauf hadert die 
deutsche Wirtschaft weiterhin mit der 
Umsetzung der EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO). Erst ein Viertel 
(24 %) der deutschen Unternehmen hat 
die DS-GVO vollständig umgesetzt. 
Weitere 40 % haben die Regeln größ-
tenteils umgesetzt, drei von zehn (30 %) 
teilweise. Gerade erst begonnen mit den 
Anpassungen haben 5 % der Unterneh-
men. Das ist das Ergebnis einer reprä-
sentativen Befragung unter mehr als 
500 Unternehmen, die der Digitalver-
band Bitkom im Rahmen seiner Privacy 
Conference vorgestellt hat. 
 
Die große Mehrheit der Unternehmen 
beklagt höhere Aufwände durch die DS-
GVO im laufenden Betrieb. Acht von 
zehn Unternehmen (78 %) geben dies 
an. Nur jedes fünfte befragte Unterneh-
men (19 %) rechnet mit gleichbleiben-
dem Aufwand im laufenden Betrieb. Vor 
allem die erweiterten Dokumentations- 
und Informationspflichten machen den 
allermeisten zu schaffen. So hat für 
96 % der Aufwand für die Erfüllung der 
Dokumentationspflichten zugenommen, 
87 % bestätigen dies für die Erfüllung 
der Informationspflichten. Ebenso ha-
ben Unternehmen Mühe damit, das ei-
gene Personal in den neuen Daten-
schutzregeln zu schulen. Acht von zehn 
(78 %) geben dies an. 
 
Fast alle Unternehmen fordern deshalb, 
dass die neuen Regeln nachgebessert 
werden. 96 % sind dieser Meinung. 
Sechs von zehn (61 %) sagen sogar: 

Die DS-GVO muss auf jeden Fall verein-
facht werden. An erster Stelle stehen 
dabei grundsätzliche Erleichterungen 
für kleinere Betriebe. 90 % derer, die 
Nachbesserungen fordern, geben dies 
an. 83 % fordern, die Informationspflich-
ten der DS-GVO praxisnäher zu gestal-
ten. Gut ein Drittel (37 %) wünscht sich, 
dass die Pflicht zur Bestellung eines Da-
tenschutzbeauftragten eingeschränkt 
wird. 
 
Bei der allgemeinen Bewertung hat sich 
das Stimmungsbild innerhalb eines Jah-
res deutlich verschlechtert. Fast zwei 
Drittel der Unternehmen (63 %) sagen 
derzeit: Die DS-GVO macht unsere Ge-
schäftsprozesse komplizierter. Nur noch 
30 % sind der Meinung, dass ihnen die 
DS-GVO Vorteile bringt. Jedes achte 
Unternehmen (12 %) konstatiert: Die 
DS-GVO stellt eine Gefahr für unser Ge-
schäft dar. Dennoch sehen viele Be-
fragte auch positive Effekte der DS-
GVO. 62 % meinen, die neuen Daten-
schutzregeln werden zu einheitlicheren 
Wettbewerbsbedingungen in der EU 
führen. 46 % sehen in der DS-GVO ei-
nen Wettbewerbsvorteil für europäische 
Unternehmen. 
 
Neben der Datenschutz-Grundverord-
nung müssen sich Unternehmen dem-
nächst auf ein weiteres Regelwerk für 
den Datenschutz einstellen, die soge-
nannte ePrivacy-Verordnung. Diese 
Verordnung soll die DS-GVO im Bereich 
der elektronischen Kommunikation er-
gänzen und wird derzeit auf EU-Ebene 

Das IDW hat die finale Fassung des 
IDW Standards zur Erstellung von Sa-
nierungskonzepten (IDW S 6) sowie die 
entsprechenden Fragen und Antworten 
dazu verabschiedet. Mit der Neufassung 
wird klargestellt, dass der Umfang von 
Sanierungskonzepten für kleinere Un-
ternehmen an die typischerweise gerin-
gere Komplexität anzupassen ist. 
 
Ein Unternehmen ist nur dann sanie-
rungsfähig, wenn am Ende des Progno-

sezeitraums ein angemessenes Eigen-
kapital und eine angemessene Rendite 
vorliegen. Dabei ist die Branchenüblich-
keit ein zentrales - nicht aber einziges - 
Indiz für die Angemessenheit. Im Ge-
gensatz zum Entwurf ist es bei der Be-
urteilung der Eigenkapitalausstattung 
zudem zulässig, neben dem bilanziellen 
Eigenkapital auch nachrangige und 
langfristig zur Verfügung gestellte 
Fremdkapitalbestandteile zu berück-
sichtigen. Der IDW Standard: Anforde-
rungen an Sanierungskonzepte (IDW 

IDW: Auch Bestandteile des wirtschaftlichen Eigenkapitals können 
bei Sanierungskonzepten berücksichtigt werden  
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gehabt, der Steuerforderung des Fi-
nanzamts zu widersprechen. Dies habe 
er jedoch nicht getan. 
 
Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden. 
 

tatsächlichen Verhältnissen entspre-
chendes Bild der Vermögens-, Finanz- 
und Ertragslage widerspiegelt. 
 
Auch werden Kleinstkapitalgesellschaf-
ten Optionen zur Verringerung der Dar-
stellungstiefe im Jahresabschluss ein-
geräumt. Schließlich können die gesetz-
lichen Vertreter dieser Gesellschaften 
zwischen der Offenlegung durch Veröf-
fentlichung (Bekanntmachung der 
Rechnungslegungsunterlagen) oder 
durch Hinterlegung der Bilanz beim Be-
treiber des Bundesanzeigers wählen. 
Dabei ist auch im Fall der Hinterlegung 
die elektronische Einreichung der Unter-
lagen vorgeschrieben. 
 

Dienstag habe sie zu erkennen gege-
ben, an dem nicht genehmigten Urlaub 
festhalten zu wollen. Damit habe sie fal-
sche Prioritäten gesetzt, die grundsätz-
lich sogar eine fristlose Kündigung 
rechtfertigen würden. 
 

  

Haftung des Geschäftsführers nach Insolvenzeröffnung 
Ein GmbH-Geschäftsführer wurde nach 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 
das Vermögen der GmbH vom Finanz-
amt für Steuerschulden der Gesellschaft 
als Haftungsschuldner in Anspruch ge-
nommen. Gegen den Haftungsbescheid 
legte er erfolglos Einspruch ein. 
 

Das Sächsische Finanzgericht ent-
schied, dass die Einwendungen des Ge-
schäftsführers gegen die Höhe der 
Steuer erfolglos bleiben. Als Geschäfts-
führer der Insolvenzschuldnerin habe er 
im Insolvenzverfahren die Möglichkeit 

Jahresabschluss 2017 muss bis zum Jahresende 2018 veröffentlicht werden 

Unternehmen, die gesetzlich verpflichtet 
sind, ihren Jahresabschluss zu veröf-
fentlichen (z. B. GmbH oder GmbH & 
Co. KG), müssen die Frist zur Veröffent-
lichung beachten. Der Abschluss muss 
spätestens vor Ablauf des zwölften Mo-
nats des dem Abschlussstichtag nach-
folgenden Geschäftsjahrs offengelegt 
werden. 
 
Unternehmen, die ihre Jahresab-
schlüsse nicht rechtzeitig einreichen, 
müssen mit der Festsetzung von Ord-
nungsgeldern rechnen. Sie werden 
sodann durch das Bundesamt für Justiz 
von Amts wegen aufgefordert, ihrer ge-
setzlichen Verpflichtung innerhalb von 
sechs Wochen nachzukommen. Mit der 
Anforderung ist gleichzeitig eine Mahn-
gebühr fällig, die auch nach verspäteter 
Einreichung nicht erlassen bzw. ange-
rechnet wird. 
 

Für Kleinstkapitalgesellschaften, die an 
zwei aufeinanderfolgenden Abschluss-
stichtagen mindestens zwei der folgen-
den Merkmale nicht überschreiten 
(350.000 € Bilanzsumme, 700.000 € 
Umsatzerlöse und durchschnittlich zehn 
beschäftigte Arbeitnehmer) sieht das 
Gesetz Erleichterungen vor: 
 
Sie müssen unter bestimmten Voraus-
setzungen keinen Anhang erstellen. 
Hierfür müssen bestimmte Angaben un-
ter der Bilanz ausgewiesen sein: Anga-
ben zu den Haftungsverhältnissen, An-
gaben zu den Vorschüssen oder Kredi-
ten, die an Mitglieder des Geschäftsfüh-
rungsorgans, eines Beirats oder Auf-
sichtsrats gewährt wurden, erforderliche 
Angaben zu den eigenen Aktien der Ge-
sellschaft (bei einer Aktiengesellschaft). 
Darüber hinaus können in besonderen 
Fällen zusätzliche Anhangangaben nö-
tig sein, wenn der Abschluss kein den 

Eigenmächtiger Urlaub kann fristlose Kündigung rechtfertigen 
Eine Angestellte hatte im Anschluss an 
eine bestandene Prüfung von ihrem Va-
ter eine einwöchige Reise nach Mallorca 
geschenkt bekommen, die sie sofort 
antrat. Ihren Arbeitgeber informierte sie 
erst von ihrem Urlaubsort aus per E-Mail 
mit dem Betreff „Spontan-Urlaub“. Dies 
war an einem Montag. Sie schrieb noch, 
diese „Überrumpelung“ tue ihr leid, sie 
sei aber von ihrem Vater überrascht 
worden, und bat um eine kurze Rück-
meldung. 
 
Ihr Vorgesetzter weigerte sich, den Ur-
laub zu genehmigen. Ihre Anwesenheit 

sei dringend erforderlich. Am Dienstag 
antwortete die Angestellte per E-Mail, 
dass sie sich bereits seit dem Wochen-
ende auf der Insel befinde und keine 
Möglichkeit bestehe, zur Arbeit zu er-
scheinen. Nachdem sie auch am darauf-
folgenden Montag nicht zur Arbeit kam, 
sprach der Arbeitgeber nach Anhörung 
des Betriebsrates eine ordentliche Kün-
digung aus. 
 
Zu Recht, wie das Landesarbeitsgericht 
Düsseldorf entschied. Die Angestellte 
habe ihre arbeitsvertraglichen Pflichten 
verletzt. Spätestens mit ihrer E-Mail vom 
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ohne tatsächliche Umverteilung der Ar-
beitsaufgaben Tätigkeiten übertragen 
werden, die der vertretene Mitarbeiter 
nie ausgeübt hat (Vertretung nach den 
Grundsätzen der gedanklichen Zu-
ordnung). Dies kann insbesondere 
durch entsprechende Angaben im Ar-
beitsvertrag der Vertretungskraft erfol-
gen. 
 
Eine Vertretung nach den Grundsätzen 
der gedanklichen Zuordnung ist nicht 
möglich, wenn mit der abwesenden 
Stammkraft ein Abruf-Arbeitsverhältnis 
besteht. Ansonsten könnte der Arbeitge-
ber sein Direktionsrecht gegenüber der 
Stammkraft und gegenüber der Vertre-
tungskraft ausüben, indem er beide 
gleichzeitig zur Arbeitsleistung heran-
zieht. 

in einem Verkaufsprospekt. Hierauf 
kann sich der Verkäufer aber nicht beru-
fen, wenn er den Mangel arglistig ver-
schwiegen hat. Der Keller war kurz vor 
dem Verkauf frisch gestrichen worden, 
um Feuchtigkeitsschäden zu überde-
cken. Dies sei dem Käufer trotz Nach-
frage nicht offenbart worden. Im Rah-
men der Rückabwicklung des Kaufver-
trags erhält dieser den Kaufpreis und die 
bezahlten Nebenkosten rückerstattet. 
 

Wohnungen zur gleichen Zeit nur einmal 
genutzt werden. Das Innehaben weite-
rer Wohnungen erhöht den Vorteil der 
Möglichkeit zur privaten Rundfunknut-
zung nicht. Dies gilt unabhängig davon, 
wie viele Personen in den jeweiligen 
Wohnungen zusammenwohnen. 
 
Bis zum 30. Juni 2020 muss eine ge-
setzliche Neuregelung erfolgen. Bis da-
hin sind Personen, die als Inhaber einer 
Wohnung ihrer Rundfunkbeitragspflicht 
nachkommen, auf Antrag von einer Bei-
tragspflicht für weitere Wohnungen zu 
befreien. Bereits bestandskräftige Fest-
setzungsbescheide bleiben davon je-
doch unberührt. 

 
 

NPP kompakt gibt die gesetzli-
chen Neuregelungen, Rechtspre-
chung und Finanzverwaltungsan-
weisungen nur auszugsweise wie-
der. Für etwaige Informationsfeh-
ler übernehmen wir keine Haftung. 
Die Inhalte der einzelnen Beiträge 
sind nicht zu dem Zweck erstellt,  
abschließende Informationen über 
bestimmte Themen bereitzustel-
len oder eine Beratung im Einzel-
fall ganz oder teilweise zu erset-
zen. Hierfür steht Ihnen NPP 
Niethammer, Posewang & Partner 
GmbH auf W unsch gerne zur Ver-
fügung. 
 
Redaktionelle Auswahl  
und Kontakt: 
 
NPP Niethammer,  
Posewang & Partner GmbH 
Tel.: 040 33 44 6 500 
E-Mail: off ice@npp.de 
 
NPP LEGAL 
Schellack & Partner mbB 
Tel.: 040 33 44 6 100 
E-Mail: info@npp-legal.de 
 
Johannes-Brahms-Platz 1 
20355 Hamburg 
 
Internet: www.npp.de  
 
Redaktionsstand: 19. Nov. 2018 

Vertretung als sachlicher Grund für die Befristung eines Arbeitsvertrags 
Grundsätzlich liegt ein sachlicher Grund 
für die Befristung eines Arbeitsvertrags 
vor, wenn der Arbeitnehmer zur Vertre-
tung eines anderen Arbeitnehmers be-
schäftigt wird. Voraussetzung ist, dass 
ein kausaler Zusammenhang zwischen 
dem zeitnahen Ausfall des Vertretenen 
und der Einstellung der Vertretungskraft 
besteht, der sich zudem aus den Um-
ständen bei Vertragsschluss mit der 
Vertretungskraft ergeben muss. 
 
Wird eine Stammkraft vorübergehend 
auf einen anderen Arbeitsplatz im Unter-
nehmen versetzt, kann das einen 
Vertretungsbedarf begründen Die Be-
fristung eines Arbeitsvertrags mit einer 
Vertretungskraft kommt dann als unmit-
telbare oder mittelbare Vertretung in 
Betracht. 

Im Zuge der unmittelbaren Vertretung 
vertritt der zur Vertretung eingestellte 
Mitarbeiter die vorübergehend ausgefal-
lene Stammkraft unmittelbar und erle-
digt die von ihr bislang ausgeübten Tä-
tigkeiten. 
 
Bei einer mittelbaren Vertretung wird 
die Tätigkeit der ausgefallenen Kraft 
nicht vom Vertreter, sondern von ande-
ren Arbeitnehmern ausgeübt. In diesem 
Fall muss der Arbeitgeber die Vertre-
tungskette zwischen Vertretenem und 
Vertreter darlegen. Eine schriftliche Do-
kumentation ist jedoch nicht erforderlich. 
 
Eine nach außen erkennbar dokumen-
tierte gedankliche Zuordnung ist jedoch 
erforderlich, wenn der Vertretungskraft 

Kein Haftungsausschluss bei arglistigem 
Verschweigen von Sachmängeln beim 
Grundstückskauf 
 Im Verkaufsprospekt einer Immobilie 
wurde u. a. damit geworben, dass diese 
technisch und optisch auf dem neuesten 
Stand sei. Zudem sei das Haus unter-
kellert und trocken. Der Kaufvertrag sah 
deshalb auch einen Haftungsaus-
schluss für Sachmängel vor. Nach Er-
werb des Hauses stellte der Käufer 
Feuchtigkeit im Keller fest. Trotz Haf-
tungsausschlusses verlangte der Käufer 
die Rückabwicklung des Kaufvertrags. 
 
Der Bundesgerichtshof sprach ihm die-
ses Recht zu. Zwar gilt ein Haftungsaus-
schluss grundsätzlich auch für Angaben 

Rundfunkbeitrag ist verfassungsgemäß, allerdings nicht bei Zweitwohnung 
Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Rundfunkbeitragspflicht im privaten Be-
reich sowie für Betriebsstätteninhaber 
und Inhaber nicht ausschließlich privat 

genutzter Kraftfahrzeuge im Wesentli-
chen für verfassungsgemäß erklärt. 
 
Mit dem Rundfunkbeitrag wird ein indivi-
dueller Vorteil abgegolten, der in der 
Möglichkeit der Nutzung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks besteht. Ob ein 
Bürger tatsächlich Rundfunkempfangs-
geräte bereithält bzw. diese tatsächlich 
nutzt, ist unerheblich. 
 
Wohnungsinhaber, die schon für die 
Erstwohnung den Rundfunkbeitrag be-
zahlen, dürfen jedoch nicht noch einmal 
für die Zweitwohnung herangezogen 
werden. Das Rundfunkangebot kann 
von einer Person auch in mehreren 
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